
 
SATZUNG  GEMÄẞ  §  34  (4)  Nr. 1  und  3  BAUGB 

 
 

Stand der 
Planung 

 
6.10.2022 

entsprechend 
§ 13 BauGB 

gemäß § 4a (3) BauGB Satzungsbeschluss 

   

 
 

GEMEINDE  LANGLINGEN 

SATZUNG  NR. 1A  „AN  DER  KREISSTRAẞE - NEU“ 

MIT  AUFHEBUNG  DER  SATZUNG  NR. 1  „AN  DER  KREISSTRAẞE“ 

GEMÄẞ  § 34  (4)  NR. 3  BAUGB 
 
 

 
 
 

BÜRO  KELLER    LOTHRINGER  STRAẞE  15    30559  HANNOVER 



- 2 - 

Gemeinde Langlingen 
 

Satzung gemäß § 34 (4) Nr. 3 BauGB 
 

§ 1 

Geltungsbereich 

Die Anwendung dieser Satzung erstreckt sich auf die in der nachfolgenden Planzeichnung im 
Maßstab 1:1.000 dargestellten (schwarz gestrichelt umrandeten) Flurstücke der Gemarkung 
Langlingen. Die Karte ist insofern Bestandteil der Satzung. 
 

§ 3 
Zeichnerische Festsetzungen 

Für den Geltungsbereich der Satzung werden Dorfgebiete festgesetzt bzw. es wird eine Wasser-
fläche festgesetzt. 
 

§ 3 

Aufhebung 

Die Satzung Nr. 1 „An der Kreisstraße“ wird aufgehoben. 
 

§ 4 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Langlingen, den  
 
 Siegel 
      
 Bürgermeister Gemeindedirektor 
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zeichnerische Festsetzungen der Satzung, Maßstab 1 : 1.000 
 
 
 

  

Gesetzesbezüge 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBl. I Seite 3634) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. Seite 576) – 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.02.2018 (Nds. GVBl. S. 22) 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 Seite 58) – zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 4.5.2017 (BGBl. I S. 1057) 
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Verfahrensvermerke 
 
Der Rat der Gemeinde Langlingen hat in seiner Sitzung am            aufgrund der §§ 10 und 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. Seite 576) und des § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 des Baugesetz-
buches (BauGB) vom 3.11.2017 (BGBl. I Seite 3634) in der jeweils zuletzt gültigen Fassung die Aufstellung der Satzung Nr. 1A „An 
der Kreisstraße – neu“ mit Aufhebung der Satzung Nr. 1 „An der Kreisstraße“ beschlossen. 
 
Langlingen, den  
 
 Siegel 
   
  Gemeindedirektor 
 
 
 
Der Rat der Gemeinde Langlingen hat am            dem Entwurf der Satzung und der Satzungsaufhebung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 
BauGB zugestimmt und die öffentliche Auslegung sowie die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
beschlossen. 
 
Langlingen, den  
 
 Siegel 
   
  Gemeindedirektor 
 
 
Die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Satzung und der Satzungsaushebung entsprechend § 3 (2) BauGB hat in der Zeit 
vom            bis einschließlich            stattgefunden, nachdem sie am            ortsüblich öffentlich bekanntgemacht worden war. 
 
Langlingen, den  
 
 Siegel 
   
   
  Gemeindedirektor 
 
 
 
Der Rat der Gemeinde Langlingen hat die Satzung und die Satzungsaufhebung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB nach Prüfung der 
Anregungen in seiner Sitzung am            beschlossen. 
 
Langlingen, den  
 
 Siegel 
   
  Gemeindedirektor 
 
 
 
Die Satzung und die Satzungsaufhebung ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am            ortsüblich bekanntgemacht worden. 

Die Satzung und die Satzungsaufhebung ist damit am            rechtsverbindlich geworden. 
 
Langlingen, den  
 
 Siegel 
   
  Gemeindedirektor 
 
 
 
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Satzung sind die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustande-
kommen der Innenbereichssatzung sowie Mängel der Abwägung nicht geltend gemacht worden. 
 
Langlingen, den 
 
 Siegel 
   
  Gemeindedirektor 
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Begründung 

Diese Satzungsneuaufstellung beinhaltet die Aufhebung der bisherigen Satzung mit ihren 
zeichnerischen und textlichen Festsetzungen. Die Neuaufstellung der Satzung ergibt sich aus der 
Tatsache, dass die bisherige Satzung „An der Kreisstraße“ nicht mit den heutigen Grundstücks-
grenzen übereinstimmt. Durch die Neuaufstellung soll in dieser Hinsicht eine Bereinigung 
erfolgen. 

Durch die Satzung wird kein Neubaugebiet ausgewiesen, sondern es wird lediglich definiert, dass 
eine Fläche als Innenbereich zu werten ist. Diese Fläche ist um wenige Quadratmeter größer als 
der Geltungsbereich der bislang hier geltenden Satzung „An der Kreisstraße“, die ebenfalls ledig-
lich definiert hatte, dass ihr Geltungsbereich als Innenbereich gilt. Es wird also kein Neubaugebiet 
mit einer Fläche von 0,7 ha ausgewiesen, wie vom Landkreis Celle vermutet, sondern es wird 
bestimmt, dass Bauvorhaben, die die Anforderungen des § 34 BauGB erfüllen, mit den Maßgaben 
des § 5 BauNVO vereinbar sind; mit anderen Worten: sie müssen die Anforderungen eines Dorf-
gebietes erfüllen. Es wird hier aber kein Dorfgebiet im Sinne des Baugesetzbuches Dritter 
Abschnitt Verbindlicher Bauleitplan (Bebauungsplan) festgesetzt. Die geringfügige Vergrößerung 
gegenüber der bisherigen Satzungsfläche erfolgt, um bestehende Gebäude in den Satzungs-
bereich einzubeziehen und insofern eine Richtigstellung der Satzungsfläche vorzunehmen. Das 
führt aber eben nicht dazu, dass durch die neue Satzung gegenüber der bisherigen Satzung ein 
Neubaugebiet mit 0,7 ha Fläche entstünde. 

Durch die zeichnerische Neufestsetzung soll das Ziel verfolgt werden, dass die im rückwärtigen 
und südlichen Bereich bislang festgesetzte „Fläche für Maßnahmen zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft“ aufzuheben und damit eine umfassendere Nutzung des Satzungsbereiches im 
Grundsatz zu ermöglichen wird. 

Hierzu wurde durch den Landschaftsarchitekten Mextorf, Hessisch-Oldendorf, ein „Beitrag zur 
Berücksichtigung der Umweltbelange in der Abwägung“ erstellt, der dieser Begründung als ihr 
gesonderter Teil beigefügt ist. Danach ist als Ausgleichsmaßnahme beabsichtigt, nördlich der 
Ortslage von Nienhof und westlich der Kreisstraße 47 die Wiederherstellung einer „Fläche für 
Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ auf dem Flurstück Nr. 78, Flur 7 der 
Gemarkung Helmerkamp im Gemeindegebiet durchzuführen. Es handelt sich um eine intensiv 
genutzte Ackerfläche, auf der aktuell Mais angebaut wird. Die bisherige intensive Ackerbewirt-
schaftung wird auf einem Flächenanteil von ca. 3.000 m² dauerhaft aufgegeben. Stattdessen soll 
Grünland entwickelt werden. Darüber hinaus wird entlang der Kreisstraße von Obstbäumen 
angepflanzt. Die Maßnahme wird ab dem Winterhalbjahr 2021 / 2022 umgesetzt. Details sind 
dem beigefügten Beitrag Mextorf zu entnehmen. 

Nachdem festgestellt wurde, dass Kompensationsmaßnahmen, die aufgrund der erstmaligen 
Erstellung der Satzung „An der Kreisstraße“ erforderlich waren, aber nicht umgesetzt wurden, 
und die heute aufgrund der vorhandenen Situation auch nicht umgesetzt werden können, wurde 
dies durch den Landschaftsarchitekten Mextorf bewertet, in den erforderlichen Kompensations-
umfang eingearbeitet und in einem „Landschaftspflegerischen Beitrag zur Eingriffskompensation“ 
dargestellt. Aufgrund dieser nach der öffentlichen Auslegung des Satzungsentwurfs wesentlichen 
Ergänzung der Betrachtung der Umweltbedingungen wird der Satzungsentwurf entsprechend 
§ 4a (3) BauGB erneut öffentlich ausgelegt, indem dem Landkreis Celle als Betroffenen Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu diesem Sachverhalt gegeben wird. 

Die Maßnahmen, die nicht innerhalb dieser Satzung verbindlich geregelt werden können, sind 
über einen städtebaulichen Vertrag vor Satzungsbeschluss zu sichern. 
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Im Südosten des Satzungsbereichs ist laut Landkreis Celle ein Altstandort erfasst. Hierbei 
handele es sich um einen Umformer (Quelle: DGK Ausgabe 1984). Weitere Informationen liegen 
dem Landkreis nicht vor. 

Durch die Neuaufstellung der Satzung mit Aufhebung der bisherigen Satzung wird kein Vorhaben 
ermöglicht, das eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung begründete. 
Es liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass Erhaltungsziele und der Schutzzweck der 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne 
des Bundesnaturschutzgesetzes beeinträchtigt werden könnten. 

Ein Konflikt mit den Zielen und Grundsätzen der Regionalen Raumordnungsplanung entsteht 
nicht. 

Eine geordnete städtebauliche Entwicklung, wie sie vom Baugesetzbuch gefordert wird, ist durch 
die Änderung der Satzung nicht gefährdet. 

Die Satzung beinhaltet 0,7172 ha Mischgebiet und 0,0204 ha Wasserfläche. 

Langlingen, den  

 

 

 (Siegel)          
  Bürgermeister 
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Satzung Nr. 1 „An der Kreisstraße“, Maßstab 1 : 1.000 
 
 
 


